
Daten sind die Währung des 21. Jahrhunderts. 

Unternehmen wie Facebook und Microsoft 

geben Milliarden für soziale Netzwerke aus, 

um Daten über die Nutzer zu sammeln. 

Warum Sie Ihre persönlichen Daten schützen 

sollten und was Sie dafür tun können, erfahren 

Sie im Video.

Grundlagen: das sollten Sie wissen

• Daten, die eine Person direkt oder indirekt bestimmbar machen, nennt man 

personenbezogene Daten.

• Personenbezogene Daten, die besonders sensible sind (Gesundheit, 

Herkunft,  politische Einstellung, Religion, etc.) gehören in die besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten und werden besonders geschützt.

• Die EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gilt nicht in der EU, 

sondern für alle, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Ein erheblicher 

Unterschied!

Grundsätzliches: so funktioniert die DS-GVO

„Einfach mal so“ ist nicht

Das Erheben, Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist 

grundsätzlich verboten, außer 

• es gibt eine gesetzliche Erlaubnis (z.B. Daten beim Finanzamt zur 

Ermittlung der Steuerlast), 

• die Daten werden zur Erfüllung von Verträgen benötigt (z.B. Kaufvertrag 

zwischen zwei Personen), 

• oder die betroffene Person hat ausdrücklich zugestimmt.

Nur für einen vorher definierten Zweck

Personenbezogene Daten dürfen – wenn überhaupt – nur für einen vorher

definierten Zweck erhoben und verarbeitet werden. Ein Reiseanbieter kann also 

nicht die Daten von Reisebuchungen verwenden, um diesen Personen 

Angebote für weitere Reisen zu unterbreiten. Der Zweck der Erhebung war ja 

die Reisebuchung und nicht Werbung.

So wenig wie möglich (Datenminimierung)

Es dürfen nur die Informationen erhoben werden, die für den definierten Zweck 

auch wirklich benötigt werden. Ein Fitness-Studio muss beispielsweise nicht 

wissen, ob Sie verheiratet sind.

So kurz wie nötig (Speicherbegrenzung)

Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie sie 

wirklich benötigt werden oder Gesetze es verlangen. Das bedeutet, Sie müssen 

auch wieder gelöscht werden. Eine durchaus anspruchsvolle Anforderung, die 

viele Unternehmen immer wieder vor Probleme stellt. Informationen zur 

Löschung personenbezogener Daten finden Sie hier.

Interessante Urteile

Die spanische CAIXABANK zahlte eine 

Bußgeld von 3 Mio. EUR., weil sie 

Kundenprofile zur Bewertung der 

Kreditwürdigkeit von Personen anlegte, 

welche keine Kunden der Bank waren, 

ohne deren wirksame und informierte 

Einwilligung.

Datenschutz Grundlagen

TWITTER zahlte 140,8 Mio. USD Bußgeld, 

weil es die hinterlegten Kontaktdaten 

von 140 Mio. Nutzern zusätzlich dazu 

genutzt hatte, den Nutzern 

personalisierte Werbung von 

Werbetreibenden zuzuschicken. Eine 

klare Zweckentfremdung. 

Die BREBAU GmbH hat ein Bußgeld in 

Höhe von 1,9 Mio. EUR erhalten weil Sie 

Daten von Mietinteressenten ohne 

Rechtsgrundlage verarbeitete, darunter 

auch besondere Kategorien von 

personenbezogenen Daten, bspw. 

ethnische Herkunft oder Hautfarbe.

Beispiele personenbezogene Daten



Die Rechte der betroffenen Person

Jede Person, deren Daten von uns erhoben und verarbeitet werden, hat 

folgende Rechte:

• Auskunft: Jede Person darf bei Behörden, Unternehmen oder anderen 

Stellen nachfragen, welche Daten über sie selbst dort gespeichert sind, und 

muss hier auch eine vernünftige Antwort erhalten.

• Berichtigung: Sollten die gespeicherten Daten nicht korrekt sein, hat die 

betroffene Person ein Recht darauf, dass diese korrigiert werden.

• Löschung / Sperrung: Wenn die Person nicht möchte, dass ihre Daten 

gespeichert und verarbeitet werden, kann sie auch verlangen, dass die 

Daten gelöscht werden – außer ein Gesetz würde dem entgegenstehen.

• Widerspruch: jede Person kann aus besonderen Gründen der Verarbeitung 

ihrer Daten widersprechen. Ist der Widerspruch berechtigt, müssen wir 

dem nachkommen.

• Widerruf: Jede Person hat das Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.

• Einschränkung der Verarbeitung: Liegt ein legitimer Grund vor, kann die 

Person die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten verlangen.

• Datenübertragbarkeit: Personen haben das Recht, ihre gegebenen Daten 

in einem elektronischem Format zu erhalten.

• Beschwerde: Wenn eine Person mit der Verarbeitung ihrer Daten nicht 

einverstanden ist, kann sie Beschwerde bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde einreichen.

Sollten Sie eine entsprechende Anfrage erhalten, leiten Sie diese bitte an den 

Datenschutz (datenschutz@company.com) weiter.
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